
Amt Schönberger Land		  20. Dezember 2024 • Woche 51       3  

Bekanntmachung
In der Allgemeinverfügung des Landrates des Landkreises Nord-
westmecklenburg über das Abbrennen von Feuerwerkskörpern 
der Kategorie 2 anlässlich des Jahreswechsels 2024/2025 vom 
11.11.2024 wurde angeordnet, dass das Abbrennen von pyrotech-
nischen Gegenständen der Kategorie 2 außerhalb der ausgewie-
senen Flächen in dem Ort Grieben aus Gründen der Brandgefahr 
am 31.12.2024 und 01.01.2025 verboten ist.

Folgender Ort in Grieben wird zum Abbrennen von Raketen, 
„Römischen Lichtern“ und Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 
ausgewiesen:

Dorfplatz / Festwiese in 23936 Grieben
(markierter Abbrennbereich auf Festwiese)

Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote gelten als Ordnungs-
widrigkeit gemäß § 46 SprengV und sind mit Geldbußen bis zu 
10.000,- EURO bedroht.

Hinweis:
Pyrotechnische Gegenstände der Klasse 2 sind durch einen 
entsprechenden Aufdruck auf der Verpackung deutlich erkennbar 
und dürfen an Personen unter 18 Jahren nicht abgegeben 
werden. Dazu gehören u.a. Raketen aller Art, Knallfrösche und 
Kanonenschläge.
Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer 
Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenpflegehei-
men ist verboten.

Amt Schönberger Land, Ordnungsamt

Im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen 
mit Ablauf des 12.11.2024 bekannt gemacht.

Amt Schönberger Land

Amtliche Bekanntmachung

Bauleitplanung der Gemeinde Lüdersdorf

Betrifft: Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 21 „Am Lüdersdorfer Graben“ im Westen des 
Ortsteils Lüdersdorf

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf hat in ihrer 
Sitzung am 26. November 2024 die 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 21 „Am Lüdersdorfer Graben“ als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) 

als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.
Der Geltungsbereich der Änderungsfläche hat eine Größe von 
ca. 5.735 m² und wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch die Baugrundstücke entlang der Straße „Am 
Graben“,

• im Osten durch Grünlandflächen mit randlichem Einzelbaum-
bestand,

• im Süden durch angrenzende Grünlandflächen, ein Gehölz 
mit Feuchtbiotop („Grotwisch“) und

• im Westen durch Waldbestand.

Im Einzelnen werden die folgenden Flurstücke der Gemar-
kung Lüdersdorf, Flur 1, einbezogen: 212/49; 212/50; 212/51; 
212/52;212/53; 212/54; 212/37 tw. (Fußweg) und 212/34 tw. (Ver-
kehrsfläche „Am Graben“).
Die genaue Abgrenzung des Plangeltungsbereiches ist dem nach-
folgenden Übersichtsplan zu entnehmen.
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 
1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Satzung über die 1. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 21 „Am Lüdersdorfer Graben“ 
der Gemeinde Lüdersdorf tritt mit dieser Bekanntmachung gemäß 
§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft.
Alle Interessierten können die benannte Satzung der Gemeinde 
Lüdersdorf mit Begründung von diesem Tage an im Amt Schönber-
ger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV, 23923 Schönberg, 
während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Der in Kraft getretene Bebauungsplan und die zugehörige Begrün-
dung werden ergänzend in das Internet unter der Adresse http://
www.schoenberger-land.de sowie in das zentrale Internetportal 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und Planungsportal 
M-V) eingestellt.
Gemäß § 215 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 21 
„Am Lüdersdorfer Graben“ der Gemeinde Lüdersdorf schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Lüdersdorf unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan Nr. 
24 in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern ist eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Lüdersdorf geltend gemacht wird. Eine Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften 
kann hiervon abweichend stets geltend gemacht werden.

Hinweise zum Datenschutz
Auf die Datenschutzerklärung der Stadt Schönberg wird aus-
drücklich aufmerksam gemacht http://www.schoenberger-land.
de/Datenschutzerklärung.
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite des Amtes 
Schönberger Land unter https://www.schoenberger-land.de/Be-
kanntmachungen einsehbar.

Lüdersdorf, den 10.12.2024

gez. Prof. Dr. Huzel (Siegel)
Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf
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Übersichtsplan (ohne Maßstab)

Im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen 
mit Ablauf des 12.11.2024 bekannt gemacht.

Wichtige Information - Abbrennverbote 
Schattin, Barendorf & Grieben 2024 - 2025
In der Allgemeinverfügung des Landrates des Landkreises Nord-
westmecklenburg über das Abbrennen von Feuerwerkskörpern 
der Kategorie 2 anlässlich des Jahreswechsels 2024/2025 vom 
11.11.2024 wurde angeordnet, dass das Abbrennen von py-
rotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 aus Gründen 
der Brandgefahr am 31.12.2024 und 01.01.2025 in den Orten 
Schattin und Barendorf verboten ist.

Für die Gemeinde Grieben beachten Sie bitte die Bekanntma-
chung der ausgewiesenen Fläche in diesem Heft!

In den anderen Ortschaften wird aus Gründen der Brandge-
fahr das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen 
der Kategorie 2 nur eingeschränkt möglich.

Im Umkreis von 200 m um brandgefährdete Objekte (wie z.B. 
reetgedeckte Gebäude, Holzlager, Scheunen und Stallungen 
u.ä.) ist das Abbrennen von Raketen und sogenannte „Römi-
sche Lichter“ verboten.

Im Umkreis von 100 m um brandgefährdete Objekte (wie z.B. 
reetgedeckte Gebäude, Holzlager, Scheunen und Stallungen 
u.ä.) ist das Abrennen von Kanonenschlägen, Knallfröschen 
und sonstigen Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 verboten.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote gelten als Ordnungs-
widrigkeit gemäß § 46 SprengV und sind mit Geldbußen bis zu 
10.000,- EURO bedroht.

Hinweise:
Pyrotechnische Gegenstände der Klasse 2 sind durch ei-
nen entsprechenden Aufdruck auf der Verpackung deutlich 
erkennbar und dürfen an Personen unter 18 Jahren nicht 
abgegeben werden. Dazu gehören u.a. Raketen aller Art, 
Knallfrösche und Kanonenschläge.
Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer 
Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenpflege-
heimen ist verboten.

Die ausführliche Allgemeinverfügung des Landkreises Nord-
westmecklenburg finden Sie hier:
https://www.nordwestmecklenburg.de/de/datei/anzeigen/
id/175681,1105/allgemeinverf_gung_feuerwerk_2024_25.pdf

Amt Schönberger Land, Ordnungsamt

Im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachun-
gen mit Ablauf des 12.11.2024 bekannt gemacht.

Stellenausschreibung
Amt Schönberger Land
Der Amtsvorsteher

Für unser stetig wachsendes Aufgabenspektrum suchen wir quali-
fizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen wir 
vielfältige, abwechslungsreiche Aufgaben, umfangreiche Weiter-
bildungsmöglichkeiten und ein gutes Miteinander bieten.

Bei uns erwartet Sie eine vielfältige Tätigkeit als

Sachbearbeiter/in im Bereich Tiefbau (m/w/d)

Die Stelle ist unbefristet und zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu 
besetzen.

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen:
1. Straßenreinigung sicherstellen

• Reinigungsmaßnahmen beauftragen und abnehmen
• Kostenangebote einholen bzw. ausschreiben

2. Grünschnittentsorgung/Grünschnittannahme organisieren
• Kostenangebote einholen bzw. ausschreiben

3. Anträge auf Grundstückszufahrten bearbeiten und bescheiden
• Örtliche Gegebenheiten nach Antragstellung besichtigen
• Planung gemeinsam mit Antragstellern erörtern
• Kontrolle und Abnahme der Baumaßnahme

4. Bushaltestellen unterhalten
5. Anträge für Aufgrabegenehmigungen bearbeiten
6. Anträge auf Trassengenehmigungen im öffentlichen Bereich 

bearbeiten
7. Schadenersatzansprüche aus Beschädigungen der Straßen-

einrichtungen geltend machen
• Schadenmeldung aufnehmen
• Schaden beim Verursacher geltend machen und Schaden-

ersatzleistung kontieren
8. Straßenbeleuchtung unterhalten und bewirtschaften

• Mängelmeldungen entgegennehmen und entsprechend 
Aufträge zur Reparatur erteilen

• Jahresrechnungen prüfen und kontieren
• Zuarbeit leisten für die Ausschreibungen von Strom
• Lampenumsetzungen/-versetzung beauftragen
• Ausschreibung/Vergabe der Wartungsverträge vorbereiten

Bekanntmachung

Tätigkeitsbericht des Rechnungsprüfungsausschus-
ses der Gemeinde Menzendorf für das I. Halbjahr 2024

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Menzendorf 
hat gegenüber der Gemeinde Menzendorf einen Tätigkeitsbe-
richt für das I. Halbjahr 2024 vorgelegt. Der entsprechende Tä-
tigkeitsbericht wurde der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung 
am 29.10.2024 zur Kenntnis gegeben. Der Tätigkeitsbericht zum 
I. Halbjahr 2024 des Rechnungsprüfungsausschusses der Ge-
meinde Menzendorf wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 
Tätigkeitsbericht liegt zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Be-
kanntmachung an für sieben Werktage in der Amtsverwaltung des 
Amtes Schönberger Land in Schönberg, Am Markt 15, Vorderhaus, 
Zimmer 13 zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Menzendorf, 04.11.2024

gez. Anke Goerke
Bürgermeisterin
Gemeinde Menzendorf

Im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen 
mit Ablauf des 12.11.2024 bekannt gemacht.


